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CHRISTINE HANNEMANN 

NORMIERTES GLÜCK O ST UND WEST 
ÜBER STANDARD, NORM UND SOZIALSTAATUCHKErT 

Das Wohnen in Deutschland ist von unterschiedlichsten Normen bestimmt: ethnischen, recht­
lichen, sozialen, technischen et cetera. Im Wohnungsbau sind uns die als DIN fixierten technischen 
Normen, etwa Möbelstellflächen und Badausstattung, am geläufigsten. Die moderne Wohnweise 
dieses Jahrhunderts, als Kleinfamilie in der abgeschlossenen Kleinwohnung, basiert aber auf 
einer V ielzahl von Normen, die nicht nur durch - selbst auch sozial konstruierte - technische Para­
meter charakterisiert sind. 
Aus einer komparativen Perspektive lassen sich in der alten Bundesrepublik und der DDR - trotz 
unterschiedlicher Gesellschaftskonzeptionen und unabhängig von der jeweiligen Umsetzung 
staatlicher Wohnungspolitik - Grundzüge einer gemeinsamen Typologie des Wohnens aufzeigen, 
deren Basis fordistische Wohnregeln bilden. Zu fragen ist, worin diese Normierung bestand und 
welche ideologischen Wurzeln und Konsequenzen für die Stadtentwicklung sie hatte und hat. Nor­
mierung, Standardisierung und Typisierung sind zentrale Begriffe, die die Entwicklung des Woh­
nens in Deutschland geprägt haben. Sie waren eng mit den Bestrebungen des Neuen Bauens ver­
knüpft, nicht nur einen neuen Formenkanon für Siedlungen, Wohnungen und Haushaltsgegen­
stände zu schaffen, sondern damit auch soziale Verhältnisse zu befördern, die eine ausreichende 
Versorgung der «breiten Schichten des Volkes» mit Wohnraum gewährleisteten. Mit Norm, Typ 
und Standard brachte die Avantgarde des Neuen Bauens ein Konzept hervor, das den sozialen und 
frauenorientierten Gehalt von Architektur als allgemeingültigen Wohnstandard im zwanzigsten 
Jahrhundert etablierte. (1) 
Auf diesen Grundlagen entwickelte sich das Wohnen in beiden deutschen Staaten nach dem zwei-
ten Weltkrieg, und sie generierten Übereinstimmungen, die letztlich auf der jeweils system­
spezifischen Anwendung tayloristisch-fordistischer Produktionsmethoden im Wohnungswesen 
beruhten. Den theoretischen Ausgangspunkt der folgenden Untersuchung(2), die sowohl den Über­
einstimmungen in beiden Systemen als auch deren Eigenlogiken nachgeht, bilden Überlegungen zur 
Klassifikation eines spezifischen Typs von kapitalistischer Gesellschaft als «Fordismus». Ich ver- 40s 
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wende den Fordismus-Begriff als sicher unzulängliche Umschreibung des historischen Phänomens 
einer Rationalisierungsbewegung, die sich seil den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts zuerst in 
den USA als «Simplification movement» und nach dem Zweiten Weltkrieg auch in den europäischen 
entwickelten Industrienationen etabliert hat. (3) «Fordismus» meint, zumindest auf einer sehr allge­
meinen Ebene, ein «intensives Regime der Akkumulation» (Aglietla), das auf den «privaten» Konsum 
von standardisierten Massenkonsumgütern ausgerichtet ist und die gesellschaftliche Arbeitskraft 
über die Dominanz von Warenbeziehungen reproduziert. 
Soziologisch gesehen könnte man auch von einem Distrubutionsmodell sprechen, dessen Basis 
im Massenmarkt der Arbeiterschaft lag. «lncreased productivity in the workplace was compensa­
ted by higher wages that would allow the workers to buy back !arger share of the commodities they 
helped produce.» (4) In seiner wohnungspolitischen Ausformung ist der Fordismus durch spezifi­
sche Merkmale gekennzeichnet. Seit den Anfängen der fordistischen Vergesellschaftung in den 
zwanziger Jahren hat sich ein Steuerungsregime entwickelt, welches das Wohnen staatlicher 
Regulation unterwarf. Seit Mitte der zwanziger Jahre läßt sich in den verschiedenen deutschen 
Staatsformen - der Weimarer Republik, dem nationalsozialistischen Staat, der «alten» Bundesre­
publik und der DDR- eine zunehmende staatliche Einflußnahme auf das Wohnen beobachten. Mit 
ihr war der Transfer fordistischer Leitbilder auf den Wohnungsbau, die Wohnungspolitik und das 
Wohnen als sozialen Prozeß verbunden. In seiner konkreten Ausformung bedeutet dies, daß das 
Wohnen in Deutschland in diesem Jahrhundert durch subventionierten Wohnungsbau für die 
städtische Bevölkerung (Massenwohnungsbau), tendenzielle Taylorisierung der Massenproduk­
tion (Industrialisierung), Monopolisierung der genossenschaftlichen und gemeinwirtschaftlichen 
Träger in kommunaler Regie (Durchstaatlichung) und die Durchsetzung des kleinfamilialen Woh­
nens (Familiarisierung) charakterisiert ist. (5) 
Diese Bewertung bildet den Schlußpunkt einer Entwicklung, die Ende des achtzehnten Jahrhun­
derts mit der Industrialisierung in Europa begonnen hatte. In der frühen Mitte des neunzehnten 
Jahrhunderts wurden die Folgen dieser Industrialisierung in Gestalt katastrophaler Wohnbedin­
gungen erstmals deutlich sichtbar und führten zur «Wohnungsfrage» als sozialem Problem sowie zu 
wohnungsreformerischen Überlegungen. Doch erst im zwanzigsten Jahrhundert verband man die 
verschiedensten Konzepte zur Linderung der Wohnungsnot systematisch mit der Technologie des 
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duktion und -konsumlion. Die faszinierende Ideologie des Fordismus, die die Wohnungsfrage mittels 
(Bau-)Technik zu lösen versprach, wurde in den zwanziger Jahren zur Matrix moderner Architektur­
konzepte - eine Auffassung, die Mies van der Rohe in seinem berühmten Aufsatz zum industriellen 
Bauen 1924 wie folgt zum Ausdruck brachte: «In der Industrialisierung des Bauwesens sehe ich das 
Kernproblem des Bauens in unserer Zeit. Gelingt es uns, diese Industrialisierung durchzuführen, 
dann werden sich die sozialen, wirtschaftlichen, technischen und auch künstlerischen Fragen leicht 
lösen lassen.» (6) Wenn auch von den Bauideen der zwanziger und frühen dreißiger Jahre nur 
wenige realisiert werden konnten, blieben der Fordismus und darin fest verankert die «technische 
Normierung des Wohnens» als Weichen für den Wohnungs- und Städtebau der industrialisierten 
Länder in der Nachkriegszeit gestellt. Dies galt für beide Gesellschaftssysteme, denn die spezifi­
sche Taylorismus- und Fordismusrezeption im Sozialismus war auch für die DDR von konzeptio­
neller Bedeutung. 
Neben den sozialstaatlichen und wohnungspolitischen Ausformungen des Wohnens sind die 
technischen Normierungen, verrechtlicht in DIN-Normen, konstitutiv für den Typus der modernen 
Wohnweise. In der Bundesrepublik gibt es im Bauwesen rund 600 bis 750 DIN-Normen, bei der 
Berücksichtigung von Zulieferungen aus anderen Bereichen kommen über 2.000 Normen zur 
Anwendung. Diese Vielzahl an Normen umfaßt Produktnormen, Planungsnormen, Ausführungs­
normen, Bemessungsnormen, Prüfnormen und Begriffsbestimmungsnormen. (7) Der soziale 
Wohnungsbau in der Bundesrepublik und der staatliche Wohnungsbau in der DDR waren und sind 
durch Vorgaben bezüglich der Wohnungsgrößen und der zu berücksichtigenden DIN über Stellflä­
chen, Abstände und Bewegungsflächen geprägt. Das für die DDR geltende technische Normen­
system, die TGL - Technischen Normen, Güte- und Liefervorschriften - halte zwar einen anderen 
Namen und unterschied sich hinsichtlich technischer Parameter und begrifflicher Formulierun­
gen, etwa die Mindestgröße des Wohnzimmers betreffend, es war aber an sich weitgehend iden­
tisch mit dem der DIN. Die folgende Zusammenstellung (8) mag dies verdeutlichen; sie gibt gleich­
zeitig einen Überblick über die wichtigsten deutschen Wohnnormen: 
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BRD 

DIN 18011: 

Wohnung, Maße und Zuordnung von Räumen 

DIN 18022: 

Küche, Bad und WC im Wohnungsbau, 
Planungsgrundlagen 

DIN 18025: 

Wohnungen für Schwerbehinderte 

DDR 

TGL 9952/01: 

Wohngebäude; Allgemeine Forderungen an 

Wohnhäuser und Wohnungen 

TGL 9952/02: 

Wohngebäude; Küche, Kochnische 

TGL 9952/03: 

Wohngebäude; Sanitärräume 

TGL 9952/04: 

Wohngebäude; Bautechnischer Brandschut2 

Inzwischen hat die «Verdinung» des Wohnens solche Ausmaße erreicht, daß generell von einer 
«Normenflut» die Rede ist. In der Fachliteratur diskutiert man deshalb immer häufiger darüber, daß 
die Entlastungsfunktion, die der ursprünglichen Idee technischer Normierung zugrunde lag, von 

Elementen des «Zwangskonsums» (9) überlagert wird. Die Ambivalenz der Normungsidee (10), bei 
all der nicht zu leugnenden Eindeutigkeit und Vorrangigkeit ihres emanzipatorischen Anspruchs, 
beziehe ich in die folgenden Überlegungen insoweit mit ein, als diese technischen Regeln Grund­
lage der Normen des Wohnens sind und damit soziale und gesellschaftliche Implikationen in mate­
rieller Dimension dokumentieren. Die Festschreibung von Mindestanforderungen an das Wohnen 
durch die DIN-Normen materialisiert sich heute in der Drei-Zimmer-Küche-Bad-WC-Zentralhei­
zungs-Wohnung als dominierendem Wohnungstyp, der so grundlegend den «modernen Typus des 
Wohnens» in Deutschland charakterisiert. 

Normierungen des Wohnens in der DDR 

Die Verbindung von fordistischer Wirtschaftsstrategie und Marxismus-Leninismus bildete den 
Hintergrund der wirtschaftlichen Verfaßtheit der DDR und war für alle Lebensbereiche der DDR­
Gesellschaft, so auch für das Wohnen, von konstituierender Bedeutung. Die DDR stellte als 
«Arbeiter- und Bauernstaat» eine durch ihre staatlich eingerichtete Wirtschaftsverfassung und 
nicht durch politische Institutionen oder nationale Identität integrierte Gesellschaft dar. Diese cha­
rakteristische ideologische Festlegung wurzelt in der spezifischen Fordismusrezeption, die in den 
zehner Jahren dieses Jahrhunderts mit der Konzeption der sozialistischen Gesellschaft durch den 
Leninismus entstand. Lenin entwickelte eine Lehre zur wissenschaftlich-theoretischen sowie poli­
tisch-praktischen Anwendung des Marxismus auf die sozialen und politischen Verhältnisse im vor­

und nachrevolutionären Rußland, die in ihren wirtschaftlichen Grundgedanken stark durch fordisti­
sche Elemente gekennzeichnet war: «Als der russische Revolutionär Lenin 1916 den amerikani­
schen Revolutionär Frederick W. Taylor entdeckte, kam es zu einer paradoxen Begegnung der 
Geister. Lenin ... war vom Taylorismus stark beeindruckt ... Auch die Auffassungen von Frank B. Gil­
breth über die wissenschaftliche Betriebsführung beeindruckten Lenin, weil Gilbreth augen­
scheinlich nicht so sehr daran interessiert war, die Arbeiter anzutreiben oder auszubeuten, son­
dern die beste energiesparende Methode finden wollte, mit der die Arbeit geleistet werden konnte. 

400 In seinen Randbemerkungen zu einem Artikel von Gilbreth notierte Lenin, daß das wissenschaftli-
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ehe Management zu einem Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus führen könne. Daß Tay­
lor und Gilbreth behaupteten, ihre Doktrinen seien wissenschaftlich begründet, hat den im wissen­
schaftlichen Marxismus geschulten Lenin stark beeindruckt.» (11) 
Lenin forderte 1918 in seiner Schrift «Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht» die Anwendung 
von Akkordarbeit und «das Studium des Taylorsystems, die Unterweisung darin, seine systemati­
sche Erprobung und Auswertung in Angriff» zu nehmen. Es ging ihm nicht um die Übernahme des 
gesellschaftlichen Konzepts des Taylorismus und Fordismus, sondern um die lndienstnahme des 
wissenschaftlichen Managements und des technischen Fortschritts der Produktivkräfte durch die 
Sowjetmacht: «Lenin glaubte, daß man das technische Herz des Taylorismus in den sowjetischen 
Organismus verpflanzen könne ... Wenn Lenin der große politische Revolutionär war, so war Ford 
der ökonomische Revolutionär.» (12) 
Robin Murray analysiert zwei Phasen bei der Übernahme des «Amerikanismus» in der Sowjet­
union. In der ersten Phase, der tayloristischen, wurden vor allem die Arbeitsdisziplin als Mittel der 
Disziplinierung der sich entwickelnden sowjetrussischen Arbeiterschaft und die hierarchische 
Organisationsstruktur des Produktionsprozesses übernommen. «Die zweite Phase, die Taylors 
Grundsätze beibehielt und erweiterte, verschob den Schwerpunkt auf zentrale Planung und die 
industrielle Massenproduktion ... Gemeinsam bildeten die vier Prinzipien - Arbeitsdisziplin, Richt­
linien-Management, zentrale Planung und Massenproduktion - die Hauptstrukturen des sowjeti­
schen Fordismus und des traditionellen Modells sozialistischer Wirtschaft» (13), wie es auch in der 
DDR, unter anderem bei der Strukturierung und Organisation des Bauwesens, eingesetzt wurde. 
Wohnen war in der DDR immer wesentlicher Bestandteil ideologischer Legitimation. Dies hatte 
zwei wesentliche Konsequenzen: Zum einen sah es der DDR-Staat als eine seiner Aufgaben an, 
das Wohnen im Sinne sozialistischer Wertvorstellungen zu prägen. Dem zentralstaatlichen Modell 
der Leitung einer sozialistischen Gesellschaft nach mußte die Erfüllung des Wohnbedarfs und der 
Wohnbedürfnisse durch zentrale Planung gewährleistet werden. Dieser Logik folgend wurden 
Wohnungen vorwiegend auf staatlicher Basis gebaut. Dazu gehörte des weiteren eine bis zum 
Systemende weitgehend durchgehaltene Ablehnung des Eigenheims. Zum anderen wurde der 
Lebensbereich Wohnen ideologisch zu einem der wichtigsten Bestandteile des Modus der Sozial­
integration aufgebaut. Nachdem die «antifaschistische» Legitimation der DDR-Gesellschaft ver­

braucht war, blieb der Partei- und Staatsführung neben der Selbstdefinition als sportliche Höchst- 400 
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leistungsnation quasi nur noch das «Wohnen» als letzter Nachweis für die Überlegenheit des sozi­
alistischen Systems. 
Was die fordislischen Grundlagen des Wohnens in der DDR betrifft, so bestand die offensichtlich­
ste Verknüpfung mit dem Fordismus in der seit Ende der sechziger Jahre ausschließlich auf die 
Technologie der Großtafelbauweise, die sogenannte «Platte», ausgerichteten Wohnungsbaupoli­
tik . (14) Ihre städtebauliche Anwendung reduzierte sich auf die Form der Großsiedlung. Die Frage 
ist, wodurch diese Baupolitik verursacht wurde, inwieweit sie die gesellschaftlichen Verhältnisse 
der DDR baulich-räumlich umsetzte und welche darüber hinausweisenden Ideen (Ideologeme) in 
die soziale Konstruktion der Platte Eingang fanden. 
Das industrialisierte Bauen, die Platte und die sogenannten «Erzeugnisse des industrialisierten 
Wohnungsbaus» waren der Versuch, den «Sozialismus» in der DDR auch baulich-räumlich umzu­
setzen. Die Platte ist somit eine Chiffre, die einen komplexen Zusammenhang zwischen der DDR­
Ideologie und den baulich-räumlichen Konfigurationen sozialen Handelns bezeichnet. Der weltan­
schaulichen Konzeption der Platte muß für die DDR ein besonderer Stellenwert zugemessen wer­
den, da hier die «herrschende Ideologie - in stärkerem Maße als in anderen sozialistischen Län­
dern - den Charakter einer Staatsräson » annahm. «Denn der SED war es verwehrt, die DDR 
gleichsam als nationale Notgemeinschaft gegen das Joch der sowjetischen Hegemonie zusammen­
zuschweißen: Ihre Herrschaft mußte sich auf die - wenn notwendig, unbedingte - Konformität mit 
dem sowjet-sozialistischen Modell stützen.» (15) Damit ist die soziologische Dimension der Platte 
angesprochen: Als Sache, über die in der DDR gesellschaftliche Verhältnisse vermittelt wurden, 
hat sie soziale Implikationen, in denen «Grundzüge gesellschaftlicher Ordnung» (16) angelegt sind. 
Der industrialisierte Wohnungsbau in Großsiedlungen, wie er in der DDR umgesetzt wurde, ist 
weder zwingend aus einem universalistischen systemübergreifenden Verständnis von Moderni­
sierung abzuleiten, für das etwa das Beispiel der USA mit ihrem weitestgehend fehlenden 
Massenwohnungsbau steht, noch folgt beispielsweise der Grundriß der «klassischen» DDR-Neu­
bauwohnung den ideologischen Prämissen des Marxismus-Leninismus. Ein spezifisch «sozialisti­
sches» Grundrißkonzepl wäre eher in den seit Beginn der zwanziger Jahre in Sowjetrußland 
erprobten Kollektivwohnformen (17) begründet gewesen. Grundlage des überdimensionierten 
Großsiedlungsbaus in der DDR war eine wirtschaftspolitische Intervention der Sowjetunion, die 
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hatte. Auf der Moskauer Allunionsbaukonferenz vom 7. Dezember 1954 wurde mit der berühmten 
Rede Chruschtschows über die «zu teuren Herren Architekten » ein Richtungswandel im Bauwe­
sen eingeleitet, der den gesamten Ostblock betraf: die Abkehr vom stalinistischen (neoklassizisti­
schen) Bauen und die Hinwendung zu einer Ökonomisierung des Bauens. (18) Diesen Richtungs­
wandel vollzogen Partei- und Staatsführung der DDR in einer inszenierten Beschlußfassung auf 
der zu diesem Zweck institutionalisierten «Baukonferenz der DDR» im April 1955 als Weg der 
gesellschaftlichen Entwicklung im Bausektor nach. (19) 
Hoyerswerda, Stalinstadt (heute Eisenhüttenstadt), Schwedt, Halle-Neustadt, Rostock und Ost­
berlin (20) sind weitere wichtige topographische Stationen der Entwicklung der Großtafelbau­
weise in Verbindung mit dem «sozialistischen Werkswohnungsbau». (21) Charakteristisch für die 
DDR ist die unauflösbare Kopplung der Großtafelbauweise mit dem Großsiedlungsbau: Basie­
rend auf dem städtebaulichen Leitbild der Nachkriegsmoderne, der funktional gegliederten Stadt, 
das zwar zu diesem Zeitpunkt noch nicht zum offiziellen Leitbild der DDR avanciert war, dessen 
Rehabilitierung sich aber andeutete (22), erwies sich das industrielle Bauen als hochgradig mit 
diesem Leitbild kompatibel. Auch für die Entwicklung des Großsiedlungsbaus in der DDR waren 
die Diskussionen und wenigen Realisierungen aus den zwanziger und frühen dreißiger Jahren 
richtungsweisend. 
Im Unterschied aber zu den westeuropäischen Industrieländern, in denen der wirtschaftlich ratio­
nelle Großsiedlungsbau vor allem als bautechnologische Frage diskutiert wurde, ist in den soziali­
stischen Ländern, so auch in der DDR, die Großtafelbauweise zur Staatsdoktrin erhoben worden. 
Hier knüpfte die Planung und Realisierung großer Neubaugebiete seil den fünfziger Jahren an die 
Diskussion um die «sozialistische Stadt» aus den späten zwanziger und frühen dreißiger Jahren 
an. Zu diesem Zeitpunkt konzipierte man in der Sowjetunion zahlreiche städtebauliche Projekte für 
die neuen «sozialistischen Städte» in Sibirien, etwa Magnitogorsk, Orsk und Nowokusnezk. Teil­
weise wurden diese Projekte federführend oder in enger Zusammenarbeit mit Vertretern der deut­
schen Architekturmoderne wie Ernst May und Hans Schmidt erarbeitet. Insgesamt entwickelte 
man diese städtebaulichen Konzepte nach dem fordislischen Modell einer funktional gegliederten 
Stadt, in der die «sozialistische Lebensweise» in speziellen Wohnquartieren realisiert werden sollte. 
Während dieser Jahre entstanden wesentliche theoretische und praktische Grundlagen für den 
«sozialistischen Wohnkomplex» , einen als einheitliches Ganzes entwickelten Komplex von städte- 411 
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baulichen Teilquartieren mit einer infrastrukturellen Grundausstattung an Wohnfolgeeinrichtun­
gen als Grundlage der «sozialistischen Stadt». Ein Wohnkomplex umfaßte somit außer den Wohn­
gebäuden auch Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergarten und -krippe sowie Freiflächen und 
sollte baulich-räumlich als ein Ganzes wahrgenommen und genutzt werden. 
Wie in allen sozialistischen Ländern wurde der «sozialistische Wohnkomplex» auch in der DDR seit 
Mitte der fünfziger Jahre zum dominierenden städtebaulichen Leitbild. Mit dem Übergang zum 
industrialisierten Wohnungsbau stellte er neben Typisierung und Normierung der Bauproduktion 
eines der grundlegenden städtebaulichen Planungselemente dar: Die Größe eines derartigen 
Wohnkomplexes in der DDR richtete sich nach dem Einzugsbereich einer Acht-Klassen-Schule 
und umfaßte etwa 4.000 bis 5.000 Einwohner. 
Des weiteren war die fußläufige Erreichbarkeit aller zum Wohnkomplex standardisiert zugeordne­
ten gesellschaftlichen Einrichtungen - Schule, Kindergarten, Einzelhandelsgeschäft und Halte­
stelle des öffentlichen Nahverkehrs - Grundlage der Flächenbemessung und der baulich-räum­
lichen Konzeption. Städtebaulich legte man die Anordnung der Wohngebäude in zeilenförmiger 
Bebauung fest, während die Erschließung des Komplexes über Wohnstichstraßen erfolgte. 
Erwerbsarbeitsstätten wurden nur in Form der «Wohnfolgeeinrichtungen» in die Wohnkomplexe 
integriert. Aufgrund der Gebäudeabstandsnormen und der freien Verfügbarkeit über Grund und 
Boden plante und realisierte man die Freiräume im wesentlichen als undifferenzierte Grünflächen 
mit Spiel- und Wäscheplatz. (23) Die DDR-Neubaugebiete jeder städtebaulichen Entwicklungs­
etappe basieren auf diesen Richtlinien zum «sozialistischen Wohnkomplex» und auf der zunehmen­
den Reduzierung der Bautechnologie auf die Großplattenbauweise. Dies hatte entsprechende 
städtebauliche und wohnstrukturelle Konsequenzen: Die schematische Addition immer gleicher 
Wohnkomplexe, unabhängig von den schon existierenden Gegebenheiten und Bebauungsstruktu­
ren ließ baulich-räumliche Monostrukturen entstehen, die das Haupterbe der Großsiedlungsphase 
im Städtebau darstellen und deren grundlegendes Kennzeichen in einer Entdifferenzierung der 
Wohnstrukturen besteht. 
Die monostrukturelle Aufteilung der Räume in den Großsiedlungen folgt einem Gesellschaftsbild, 
das von der Idee einer funktionalen Differenzierung der sozialen Rollen des Individuums und des 
Raumes im Sozialismus getragen wurde: Man ging davon aus, daß sich die verschiedenen Formen 

412 und Inhalte der «sozialistischen Lebensweise» in verschiedenen Gemeinschaften wie der Familie, 

0 oder Wand-Nische 

der Hausgemeinschaft, dem Wirkungsbereich der Nationalen Front, der Elternversammlung, der 
Arbeiter-Wohnungsbaugenossenschaft, der Konsumgenossenschaft, der Sportgemeinschaft und 
so weiter entwickeln würden. «Es ist aber Aufgabe des sozialistischen Städtebauers, eben diesem 
neuen Leben Raum und Ausdruck zu geben, durch die raumkörperlichen Ordnungen und Erleb­
nisse, die er schafft ... » (24) So lag dem sozialistischen Wohnkomplex in der DDR ein «klares und 
leicht ablesbares Bezugssystem» zugrunde, das «von der räumlichen Umwelt der Familie zu der 
Wohngruppe des Wohnkomplexes und des Stadtzentrums» (25) fortschritt und die geeignete 
Grundlage für eine industrielle Bauorganisation schuf. 
Auch der «Paradigmenwechsel» vom sozialistischen Wohnkomplex zum «komplexen Wohnungs­
bau» brachte Anfang der siebziger Jahre keine grundlegende Änderung des fordistischen Woh­
nungs- und Städtebaus in der DDR. Die Neuformulierung der Richtlinien des sozialistischen Städ­
tebaus betraf wichtige ästhetische Aspekte, etwa die Abkehr vom Zeilenbau und den Versuch 
einer Rückkehr zur Blockstruktur, sowie stadtstrukturelle Aspekte, zum Beispiel den Großsied­
lungsbau am Stadtrand; sie änderte aber nichts an der fordistischen Grundorientierung des DDR­
Wohnungsbaus. Die Fortführung des Großsiedlungsbaus neuer Qualität und Quantität entsprach 
der Neuorientierung der Wirtschafts- und Sozialpolitik der DDR zu Beginn der Honecker-Ära. Die 
Politik der SED war auf den Ausbau ihrer herrschenden Rolle auf allen gesellschaftlichen Gebieten 
des öffentlichen Lebens ausgerichtet. Die damaligen positiven Eckdaten der wirtschaftlichen Ent­
wicklung ließen eine optimistische Interpretation der weiteren Entwicklung des Sozialismus in der 
DDR zu und führten zu einer gesellschaftspolitischen Strategie, die eine Erhöhung der inneren 
Stabilität durch eine allgemeine Erhöhung des Lebensstandards und damit auch des Konsums 
anstrebte. Zum zentralen Legitimationsbestandteil dieses in Anlehnung an das westliche Konsum­
und Wohlfahrtsmodell konzipierten Programms der SED-Sozialpolitik avancierte der in der 
Ulbricht-Ära trotz aller Rationalisierungsbemühungen quantitativ vernachlässigte Wohnungsbau. 
Das «Wohnungsbauprogramm der DDR» wird als Kernstück der neuen Sozialpolitik auf dem VIII. 
Parteitag der SED 1971 beschlossen. Das legitimatorische Ziel des Regimes, die «Lösung der 
Wohnungsfrage als soziales Problem bis zum Jahre 1990», hatte eine Ausweitung der Wohnbau­
produktion zur Folge. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte auch die DDR-weite Gleichschaltung des Woh­
nungsbaus durch die Implementation der Großplattentechnologie. Die Wohnungsbauserie 70, 
kurz WBS 70, heute die Inkarnation verfehlter DDR-Baupolitik, bildete den Endpunkt einer konse- 41a 
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quent betriebenen Vereinheitlichung des Bauens. (26) Die republikweite Einführung der Woh­

nungsbauserie 70 und ihrer städtebaulichen Anwendung in Form der Großsiedlung war weiterhin 

mit einer folgenreichen Reduzierung der baulich-räumlichen Wohnstrukturen verbunden. Gab es 

in den vorhergehenden Jahrzehnten noch verschiedene Varianten industriell errichteter Woh­

nungstypen, wurde ab jetzt die additive Stapelung gleicher Wohnungsgrundrisse in mehrspänni­

gen und -geschossigen Wohngebäuden eines einzigen Wohnungstyps zur räumlich-baulichen 

Grundlage des «sozialistischen Wohnens». 

Als Resultat der Entwicklung des industrialisierten Wohnungsbaus blieb die «klassische» Neubau­

wohnung als soziokultureller Standardtyp übrig: ein bis vier Räume, Loggia, Innenküche (teilweise 

Außenküche) und Badzelle sowie gezielte Zuordnung bestimmter Wohnfunktionen zu bestimmten 

Räumen auf Grundlage eines Normensystems der TGL. (27) Das größte Zimmer der Wohnung ist 

hiernach als Wohnzimmer konzipiert, das mittlere, meist zur verkehrsberuhigten Straße hin gele­

gene, als elterliches Schlafzimmer, und die kleinsten Räume sind die Kinderzimmer. Der Korridor 

ermöglicht den Zugang zu den anderen Räumen innerhalb der Wohnung und dient darüber hinaus 

als Empfangsraum, als Garderobe und als Abstellraum für Kleinmöbel und Haushaltsgeräte. Die 

Parallelen zum Grundrißkonzept der Sozialwohnung der zwanziger und frühen dreißiger Jahre sind 

offensichtlich. Die gesamte Entwicklung der im staatlichen Wohnungsbau der DDR verwendeten 

Grundrißtypen basierte auf dem Konzept der Kleinfamilie in der Kleinstwohnung, zusammenge­

faßt in Wohnkomplexen beziehungsweise -gebieten, die nach dem Prinzip der Funktionstrennung 

strukturiert wurden. Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen die Leitmetaphorik der «Platte» 

und damit des Wohnens in der DDR: die Fortschrittsidee. Architekturtheoretisch folgt sie den 

Ideen der Moderne der zwanziger Jahre, gesellschattstheoretisch und politisch steht sie in der Tra­

dition des Leninismus. Dieser wollte den Aufbau des Sozialismus über die Herrschaft einer politi­

schen Avantgarde erreichen, die eine im wesentlichen als Industrialisierung verstandene Moderni­

sierung vorantreiben sollte. 

Normierungen des Wohnens In der alten Bundesrepublik 

Die Entwicklung des Wohnens in der alten Bundesrepublik ist unmittelbar mit dem Ausbau des 

Sozialstaates in den fünfziger und sechziger Jahren verknüpft. Für die Einbindung der Wohnungs-

414 politik in das Modernisierungskonzept der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft gibt es in 

Schwestern 

der Literatur zahlreiche Belege. (28) Hinsichtlich der politischen Ziele dieser Verknüpfung von 

Sozialstaat und Wohnungspolitik zielte sie nach Schulz darauf ab, «1 .  sicherzustellen, daß die 

Bevölkerung ausreichend mit menschenwürdigem Wohnraum versorgt wird; 2. mehr Gleichheit 

herzustellen und Wohlstandsdifferenzen abzubauen ... 3. vor dem Verlust der Wohnung und damit 

einer elementaren Ungeborgenheit zu schützen; 4. den allgemeinen Wohlstand zu heben und zu 

sichern, indem die Bildung von individuellem Wohneigentum oder von individuellen Nutzungs­

rechten wie dem Dauerwohnrecht breit gefördert wird». (29) 

Zur Erfüllung dieser Zielvorstellungen wurde der soziale Wohnungsbau, das heißt der mit öffent­

lichen Mitteln geförderte Wohnungsbau, verankert. Inhaltliche Vorstellungen, die davon ausgehen, 

daß es sich dabei um Mietwohnungen in Großsiedlungen handelte, greifen hier zu kurz. Der soziale 

Wohnungsbau in der alten Bundesrepublik diente von Anfang an in besonderer Weise der Förde­

rung des Eigenheims. Vor allem mit dem Zweiten Wohnungsbaugesetz von 1956 wurde die Eigen­

heimförderung festgeschrieben. (30) 

Neben der Eigenheimpolitik aber begründete der Massenwohnungsbau dieser Zeit, der wie in der 

DDR mit zahlreichen Bemühungen um die Industrialisierung des Bauens verbunden war, ein wei­

teres wesentliches Merkmal des von fordistischen Grundzügen geprägten normierten Wohn­

glücks «West». Unmittelbar nach Kriegsende wurden mehrere Konzepte des Behelfswohnungs­

baus zur provisorischen Unterbringung der in die Städte zurückstrebenden Bevölkerung entwickelt. 

Neben dem Ausbau von nicht genutzten Dachböden und der Herrichtung von Bunkern zu Wohn­

zwecken betraf dies auch die Erstellung von Einfachsthäusern in industrieller Bauweise. «Als erste, 

wenigstens konzeptionell relativ einheitliche Strömung im Wohnungsbau der Nachkriegszeit 

können die Montage- oder Fertighaussysteme angesehen werden. Sie sollten den Wohnungsbe­

darf mittels billiger, in hoher Stückzahl industriell gefertigter Wohnhäuser befriedigen.» (31 ) 

Durch die amerikanische Militärbehörde initiiert, wurden bereits 1946 auf Exportmusterschauen 

die ersten Fertighäuser vorgestellt. Zu einem Höhepunkt dieser Entwicklung geriet der ECA­

Wettbewerb (32), der im Rahmen der Wohnungsbauförderung durch den Marschallplan vom 

Bundesministerium für Wohnungsbau und der amerikanischen ECA-Sondermission zur Förde-

rung des deutschen Wohnungsbaus nach amerikanischen Methoden ausgeschrieben wurde. (33) 

Gefragt waren Entwürfe für Siedlungen in fünfzehn verschiedenen Städten, die nach einem Fest­

preis möglichst viele Wohneinheiten enthalten sollten. Zu einem weiteren Entwicklungsschub für 41s 



das industrielle Bauen in der Bundesrepublik Deutschland wurden die «Versuchs- und Vergleichs­

bauten» der Länder (34), die zwischen 1949 und 1956, finanziert vom Bundesministerium für den 

Wohnungsbau und von den Bundesländern, durchgeführt wurden. 

Als Ergebnis dieser Aktivitäten sind zwei Einschätzungen wichtig: Zum einen scheiterte die Monta­

gehausbewegung in Westdeutschland, da Fachwelt und Bauherren mit dem Montagehausbau kurz­

lebige unsolide Bauweisen assoziierten. Im privaten Wohnungsbau wurde wieder die Massivbau­

weise bevorzugt. Zum anderen sollte für den staatlich geförderten Wohnungsbau die Rationalisie­

rung des Bauens - Innenausbau, Typisierung und Vorfertigung - bedeutsam werden. Die Rationali­

sierung des Bauens war die wichtigste Weiterentwicklung der sechziger Jahre, und sie wurde ent­

scheidend durch Demonstrativbauvorhaben des Bundes gefördert. In den sechziger und siebziger 

Jahren erklärte man damit auch in der Bundesrepublik das industrielle Bauen zu einem Schlüssel 

zur Deckung des Nachholbedarfs im sozialen Wohnungsbau. Der Staat förderte diese Entwicklung 

gemeinsam mit dem Verband der Bauindustrie. Es erschien eine Vielzahl von Schritten, die oft im 

Auftrag des Bundesbauministeriums oder des Verbandes der Bauindustrie erarbeitet wurden und 

die Vor- und Nachteile der Industrialisierung des Bauens mit stets gleicher Grundaussage disku­

tierten: Rationalisiertes beziehungsweise industrialisiertes Bauen senke die Fertigungskosten und 

reduziere das Zeitvolumen. (35) 

Die auch für die Bundesrepublik als allgemeines Kriterium der Industrialisierung genannte Typen­

projektierung konnte aber im Gegensatz zur DDR aufgrund der marktwirtschaftlichen Bedingun­

gen und der kleinteiligeren Struktur der Bauwirtschaft nie durchgesetzt werden. Ende der siebzi­

ger Jahre wurde die politische F örderung des industriellen Bauens in der Bundesrepublik aller­

dings eingestellt. Neben der verbreiteten städtebaulichen und sozialpolitischen Kritik an den 

«unwirtlichen» Großsiedlungen war wohl auch der Widerstand seitens der mittelständischen Bau­

unternehmen und der Baugewerkschatt nicht ohne Wirkung geblieben. Darüber hinaus wurde das 

einstige Arbeitskräfteproblem der Bundesrepublik durch die Anwerbung ausländischer Arbeit­

nehmer gelöst; somit bestand von dieser Seite kein arbeitsmarktpolitischer Druck, die Anzahl der 

Arbeitskräfte im Bausektor zu senken. 

Gleichwohl existierte ein hoher Grad an Standardisierung - auch der soziale Wohnungsbau 

«West» war stark normiert. Parallel zu den Bemühungen um die Industrialisierung des Bauens 

41s wurde die Ausarbeitung der Normen für den sozialen Wohnungsbau vorangetrieben. Die auf der 
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Grundrißanordnung und Einflußgrößen 

5/4.3.3 Individualbereich 

Als Individualbereich wird hier der - in Umfang, Anordnung und 
speziellen Anforderungen von der Größe des Haushalts und der 
Lebensform der Bewohner abhängige - Bereich der Individualräume 
(Schlafräume) und der ihnen zugeordneten Sanitärräume verstanden. 

Also am Beispiel einer Familie mit Kindern 

das Schlafzimmer der Eltern 
- das/die Kinderzimmer 
- das Bad/WC zusammen oder getrennt

eventuell ergänzt durch 

- einen Freisitz
- einen separaten Arbeitsplatz für Eltern 
- einen eigenen Ankleidebereich 
- einen Spielbereich für Kinder 
- eine Schlafgelegenheit für Gäste 
- einen Abstellraum 
- Platz und Gerät für Hausarbeit etc. 

Mit den Veränderungen im Familienzyklus ist auch dieser Bereich 
starken Veränderungen unterworfen, die sich als 

- Möblierungsvarianren
- Raumaustausch
- Raumtrennungen bzw. -zusammenlegungen

auswirken können. 

Anders als beim Wohnbereich sind hier in der Regel einzelne, abge­
schlossene Räume kombiniert und einzeln über einen Flur o. ä. - in 
unserem Kulturkreis wenn möglich nicht über einen anderen Raum -
erschlossen. 

In erdgeschossigen Einfamilienhäusern und größeren Wohnungen des 
Geschoßwohnungsbaus bilden die Individualräume oft einen eigenen 
Bereich, in zwei- und mehrgeschossigen Wohneinheiten nimmt dieser 
meist eine eigene Ebene ein. 

Im Folgenden sind die Schlaf- und Kinderzimmer sowie Sanitärräume 
getrennt dargestellt, die Zusammenstellung ausgeführter Beispiele 
bringt sie wieder in Zusammenhang. 
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Funktionen 

Zuordnung 

Orientierung/Belichtung/ 
Belüftung 

Grundrißanordnung und Einflußgrößen 

Elternschlafzimmer 

Das Elternschlafzimmer, das nicht zuletzt zur Unterbringung volumi­
nöser Möbelstücke meist der zweitgrößre Raum einer Wohnung ist, 
bleibt, wenn es nur dem Schlafen und intimen Zusammensein dient, 
tagsüber meist ungenutzt. 

Funktio11e11 

Seine Belichtung und üblicherweise zentrale Beheizung lassen ohne 
weiteres eine bessere Ausnutzung zu 

- als ruhiger zusätzlicher Wohnraum und Rückzugsbereich, 
Schreibplatz etc., z.B. für die Hausfrau 

- für kleine hauswirtschaftliche Arbeiten 
- mit Fitneßgeräten und für die morgendliche Gymnastik 

zumindest zeirweise durch Aufstellung eines Kleinkinderbetts. 

Am wichtigsten bleibt bei alledem die Grundfunktion der Erholung im 
Schlaf in schall- und lichtabgeschirmter Ruhe. 

Notwendig ist eine gute, vom Wohnbereich sichtgeschüme Verbin­
dung zu Bad/WC, wenn diese ausschließlich den Eltern vorbehalten 
sind, eventuell mit direkter Verbindungstür. 

Die Nähe zum Bereich der Kinder ist von deren Alter abhängig, also bei 
kleinen Kindern sehr, bei größeren Kindern weniger wichtig. 
Ein Freisitz in Verbindung mit dem Elternzimmer unterstützt dessen 
Aufwertung mit Wohnfunktionen, der Aufwand nur zum Auslüften der 
Betten erscheint zu hoch. 

Höher als die Besonnung ist für einen ungestörten Schlaf die Abwen­
dung bzw. Abschirmung von störendem Lärm zu bewerten. 
In dieser Funktion zählt das Schlafzimmer auch eher zu den kühlen 
Räumen. 

In diesem Sinne ist die Ostseite ideal, um von der Sonne geweckt zu 
werden, die Westseite wegen der Aufheizung des Raumes durch die tief 
stehende Abendsonne nachteilig, eine Nordlage besonders bei geringer 
Nutzungsintensität - eventuell zugunsten anderer Räume - hinnehm­
bar. 

Grundrißanordnung und Einflußgrößen 

Mindestausstattung gemäß DIN 18 011 

2 Betten (Doppelbett) a 100/205 cm 
a 40/55 cm 2 Ablagen (Nachtschränke) 

1 Kleider- u. Wäscheschrank 
1 Zusatzmöbelstück 
(Kommode, Frisiertisch o. ä.) 

220/65, besser 250/65 cm 
110/55 cm 

2 Stühle (innerhalb der Bewegungsflächen) 
Gegebenenfalls: 
1 Kleinkinderbert 110/55 cm (gestrichelt) 
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Stellfläche, Bewegungsflächen, Abstände 
zu Tür-/Fensterleibung 

Mindestfläche gemäß II. WoBauG: 
2-Bett-Zimmer sollen mindestens 14 m', in
2-Zimmer-Wohnungen 15 m' (Raumreserve
für ein Kleinkinderbett) haben.

Eine Unterschreitung um max. 2 m' ist möglich, 
wenn die Stellflächen für Kleider- u. Wäsche­
schrank an anderer geeigneter Stelle der Wohnung 
vorgesehen sind. 

Möblierungshinweis 

Der Raumzuschnitt sowie die Lage von Fenstern 
und Türen sollten eine andere Möblierung - z.B. 
mit zwei Einzelbetten - zulassen. 
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Größe und Ausstattung 
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gesellschaftspolitischen Ebene von Wohlfahrtsstaat, Familie und Massenwohnungsbau ange­
strebten Ziele schlugen sich unter anderem in DIN-Vorschriften nieder. Anknüpfend an die natio­
nalsozialistischen Postulate zum sozialen Wohnungsbau bezüglich der Raumgrößen und Mindest­
ausstattungen durch standardisierte Grundrißplanungen schrieb man diese in den Gesetzen zum 
bundesrepublikanischen Wohnungsbau fort. Die Ausprägung des modernen Sozialtypus der 
Wohnung als Reproduktionsort der Arbeitskraft, als der Ort des außerberuflichen Lebens, wurde 
damit verfestigt. Dieser Idealtypus (Max Weber) materialisiert sich exemplarisch in der Drei­
Zimmer-Küche-Bad-WC-Zentralheizung-Sozialbauwohnung, deren Zuschnitt und Ausstattung 
durch DIN-Normen gesetzlich fixiert wurde. Die DIN 18011 über «Stellflächen für Möbel und Öfen 
im sozialen Wohnungsbau» regelte die bis heute übliche Hierarchie und Funktionszuordnung der 
einzelnen Räume (36): «Haushaltsformen jenseits von Kernfamilie, Wohnfunktionen jenseits von 
Hausarbeit, Erholung und Konsum, Aneignungsformen jenseits individuellen Eigentums oder 
Miete und Bauformen jenseits von Eigenheim und Geschoßwohnung werden mit den Entwicklun­
gen der sechziger Jahre an den Rand der Möglichkeiten gedrängt.» (37) Infolge dieser Festschrei­
bungen definieren insgesamt DIN-Normen, subjektive Wohnwünsche und rechtsstaatliche Instru­
mente wie Förderrichtlinien, Finanzierungsbestimmungen und Belegungspolitik die Wohnung als 
abgeschlossene Einheit für einen Haushalt, der wiederum mit Familie gleichgesetzt wird. Der 
Typus der bundesdeutschen Sozialwohnung, als staatliche Festlegung (Normierung) eines Woh­
nungsmindeststandards, entwickelte sich aus einer langjährigen Debatte, deren Wurzeln in die 
Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus zurückreichen. Diese Debatte wurde 
dann insbesondere in der Gründungsphase der Bundesrepublik fortgeführt (38) und zog ab 1951 
den Erlaß einer Reihe von Normen für den sozialen Wohnungsbau nach sich. (39) 
Hinsichtlich der sozialpolitischen Zielstellung sahen Fachleute diese Richtlinien als die unterste 
Grenze dessen an, was dem Bewohner bezüglich Wohnungsgröße und Ausstattungskomfort 
zugemutet werden konnte. Dies hatte zu Folge, daß die zur Verfügung stehende Fläche möglichst 
effektiv genutzt werden sollte. Hier wurden aber keine neuen Konzepte entwickelt, sondern man 
griff auf « Vorarbeiten» zurück, die vor und während des Krieges geleistet worden waren. «Die Kon­
zepte mußten nur wieder aus der Schublade geholt und neu präsentiert werden. Insbesondere die 
Vorarbeiten während des Dritten Reiches erwiesen sich jetzt als nützlich.» (40) 

420 »Vom Grundriß der Volkswohnung» (41) hieß ein Buch, das 1950 erschien und schon bald zu einem 

Gäste 

Standardwerk für die Gestaltung von Wohnungsgrundrissen werden sollte. Diese Veröffentlichung, 
so Thomas Hafner, «lehnte sich nicht nur in ihrer Terminologie an nationalsozialistische Vorbilder an, 
sondern basierte direkt auf Arbeiten aus dieser Zeit, die, wie es die Bauwelt formulierte, <infolge des 
Wirbels der Kriegsereignisse noch nicht recht wirken konnten>. Die Autoren selbst nennen als Vor­

bilder für ihre eigene Arbeit Namen wie Ernst Neufert und Siegfried Stralemann. 1951 veröffent­
lichte Spengemann allein ein zweites Buch zu diesem Thema. Seine sog. Grundrißlehre war eine 
Zusammenschau von Grundrissen sämtlicher Wohnungsbautypen. Die Veröffentlichung war im 
Jahr 1941 schon einmal erschienen und wurde nach dem Krieg wieder neu aufgelegt.» (42) Mit die­
sen Normen waren die Voraussetzungen für eine umfassende, rechtsverbindliche Normierung des 
Wohnungsbaus weitgehend geschaffen. Die wichtigste Grundlage für die Bemessung der Wohnun­
gen im öffentlich geförderten Wohnungsbau sind bis heule die Normen DIN 18011 und DIN 18022. 
(43) Die DIN 18011 «Stellflächen für Möbel und Öfen im sozialen Wohnungsbau» (1951) und
besonders ihre überarbeitete Fassung «Stellfläche, Abstände und Bewegungsfläche im Wohnungs­
bau» (1967) verursachte in ihrer Umsetzung die heute oftmals kritisierte Festschreibung funktio­
neller Zuordnungen, wie Wohn- oder Kinderzimmer, zu einzelnen Räumen. (44) In dieser DIN-Norm 
wurden die Räume in Stellflächen, Bewegungsflächen und Abstandsflächen aufgeteilt. Die einzel­
nen Flächen waren so bemessen, daß das Aufstellen typischer Möbel und Türen oder Fenster 
gewährleistet war. Die DIN 18011 führte in der Wohnungsbaupraxis in erster Linie zu der geforderten 
besseren Nutzung und damit zu einer funktionaleren Möblierung der Wohnungen, mittelbar auch zu 
einer Vergrößerung der Wohnfläche. «Auch bei der DIN 18011 waren wichtige Vorarbeiten bereits 
von den Nationalsozialisten geleistet worden. 1950 hatte der Baumeister vorgeschlagen, als Grund­
lage für die Normierung des Wohnungsbaus, die 1940 von der Deutschen Arbeitsfront unter Ley 
erarbeiteten ,Reichsbauformen> zu übernehmen. Vergleicht man die Möblierungsvorschläge der 
Reichsbauformen mit denen der DIN 18011, so werden fast bis ins Detail gehende Parallelen deut­
lich. Diese Parallelen nur auf den Umstand zurückzuführen, daß die Möbel fast immer die gleichen 
Abmessungen hatten und Übereinstimmungen zwischen DIN-Norm und Reichsbauformen Zufall 
waren, ist eine mögliche Deutung. Eine bewußte Anlehnung erscheint aber ebenfalls plausibel. Im 
Wohnungsbau von 1941 und von 1950 zielten beide in erster Linie auf eine Reduzierung der Bau­
kosten durch Minimierung der Flächen und strebten fast gleich hohe Produktionszahlen an. Außer-
dem war eine Kontinuität der Personen gegeben, denen die Reichsbauformen bekannt waren.» (45) 421 
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Ahnliches Q1 ilt für die DIN 18022 «Küche u 1nd Bad iim Wohnungsbau, Planun1gsgrundl.agen:>>, die
1957 in ihrer ersten Fassungr erlassen wurde. Dies,e D IN, die 19,57 neu gefaßt wurdle, definiert u1nter
anderem die städtische Haushaltsküche als reine Funktionskü1c ihe .. Das Bad ist nach den Mindest­
an :forderungen mit Badew,anne, Waschtisch und Spülklosett auszustatte1n. Als einzige ander,e Funk­
tion ist die Zuordnung eiiner Stellfläche inclus.ive der Anschlüsse für eine Waschmaschine vorgese­
hen, wenn nicht ein ,Ha,usarbeiitsraum mit Wasseranschluß geplant wurde. (46) Aus den 1 Pflichtnor­
men des Wiederaufbaus, d:ie Mindesta :nforderungen für das Wohn•en festschrieben, wurden im 

llaufe d,er Wohnungsbaugeschichte der B1undesrepublik verb 1in1dliche Vorgaben, für die Normalwoh­
nung und/ oder die Sozialwohnung, die bis heute g1elten. (4 7) 

Leitbilder des Glücks: Sozialtechnik, Kernfamille un1d in1dustrialisiertes Bauen 
Die Verlknüpfung von rationalisiertem Bauen, Wol11nen u.nd Großwohnsiedlu rng bildete d1en Grurnd­
akkord des sozialstaatlichen 1 Wohnurngsbaus der Nachkriegsm:oderne zur Lösung1 dler <<Wohnungs­
frage}). Mit dem 1Erstarken ,der Volkswirtschaften, d•em An1wachsen des Drucks auf ,dem Woh� 
nungs1markt und der Zunahme sozialdemokratisch:er Reg,ierungen in den entwick,elten Industrie­
ländern waren nach dem zwe1iten Weltkrieg die g1esellschafts1politis,chen Rahmenb,edingungen
gegeb,en, die Ideen der zwanziger Jahre Realität werd1en zu lassen. Weltweiit wurde das industrielle
Bauen von Großsiedlung•en zur favorisiert,en Variante bei der Lös,un,g d!es Wohnungsproble1ms. 
Nicht nur im Ostbloclk entwickelte sich die industrialisierte Bautechnik zum zentra!len Bestandteil
staatlic.her Wohnungspolitik, sondern auch in Westeuropa, so in Großbritannien un,d insbesondere 
in Frankr,eich. Diie gesellschaftspolitis,che Idee egalisierter gesell1schaftli,cher Verfaßtheit in Ost
und West, wie sie in der Nachkriegszei;t vorherrschte, ließ si,ch scheinbar auch baulich-räumlich 
mit gleichartigen Wo:hnungen zur Realisierung des Anspruchs jedes Menschen un1d jede,r Famiilie
auf Wohnraum umsetzen. Zum,al sich der rationalisierte Woh1nungsbau als hochrang1ig kompatibel 
,mit ,d,em dominierenden städtebaulichen Lei1 tbild der fünfzigier und s,echziger Jahre erwies: der
gegliederten undl aufgelockerten Stadt und: d.arauf aufb,auend der autogerechten Stadt
Generelll lassen sich bei den id1eolog1is,chen Triebkräften des fordistischen Wolhnungsb,aus ,drei
theoretische Versatzstücke (Ideologeme) ide·ntifizieren: erstens die Technikorientierung,. zweitens 
die Kl,einfamilie und drittens die Idee sozialer Homogenität. In der Bundesrepublik wu1rde dieses 

422 politische Konzept durch d:ie Be.zeich1nung «nivellierte Mittelstandsgesellschatt» (48) theoretisch
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ausform,u'liert, in der DDR durch die These von der «Annäherung der Klassen und Schichten». 
Gesellschaftsentwicklung und Beseitigung sozialer Ungleich1he1it·en konzipi,ert,e man als Par­
tizipation am wissenschaftlich-technischen Fortschritt und am Ko,nsum - i1n ,d,er DDR hieß das 
<<Erhöhungr der Leistu1ngsbereitschaft der Werktätigen» durch d1ie Ausnutzung der «materiellen 
Interessiertheit». :In der Tendenz läßt sich dabei ein Überwuchern: dier sozialen Ideen dur,ch techno­
logische und technokratische Imperative beo,bachten. 
Die !Idee d'er Techniik ist s,icherlich in der 'D,DR mit der Erhebung der «Platte» .zur Staatsdoktrin am
nachhaltigsten umgesetzt word1en. Daß man hier ab,er im Gegensatz zur Bundesr,epublik ,diesen 
spezi,f iisch1en Weg der .Z,entralisierun,g, wählte, der in den sieb.z'iger Jahren durch di,e Ei1ntührung der
Kombinate noch ausgebaut wurde, hat primär ideolog1ische und politische Gründe. Das .Ziel der 

!Industrialisierung des Bauwesens enisprach der Grundannahme des Sozialismuskonzepts seit
Len1in, der Sozialism1us. müsse zuerst 1u1nd vorra1ngig die Produktivkräfte voll! enttallten, u1m die
Grundilagen für den Übergang zum Kommunismus zu schaffen. Die Industrial isierung des IBauens
war für die DDR a.lso kein rein bautechno,1,o,gis·ches Problem, sondern galt als ln1karnation des

gesellschaftlichen, Fortschritts. Die Versuche 'in der alten Bu1ndesrepublik., durch die lndustrialisie­
ru1ng: ,d,es Bauens die gesellschaftliche Mlodernisieruing voranzutreiben, v,erliefen außer in den
sechziger und frühen siebziger Jahr,en weitgehend ideologie,frei und konnten sich deshalb um so
mehr in den Produkten des Hausbaus verankern. Zuschnitt (standardisii,erter, mo•n•ofunktionaler,
hierarchisierter Grundriß), Herstellung (rationalis:ierter Wohnung1sbau mit eine1m hohen Anteil in
industrielller Bauwei.se) un,d Verteilung ())Wüstenrot-Famill ie») ents,prach1en ,den fordiistischen Leit­
bildern des Wohnungsbaus der zwanzig1er Jahre. Diie Idee der Techniik ist hier in der Produktion von:
Wohr�bauten s,elbst und als So,ziialtechniik zu finden. Damit sind alle Festlegun.ge11 gemeint, diie die
Standardisierung des Wohnens durch Wohnungsbaunormen etwa bei Rau1mm1indestgrößen und
Möblierung !betreffen. I0

1 ie Idee der Sozialtechnik zeigt sic.h auch in ,den bundesrepulblikani1schen
Vorstellungen zur Weiterentwicklung des Bau1sektors deir Niachikriegsgesellschaft. So beschreibt
zu1m Beispiel Tho1mas Hafner in seiner Arbeit «Vom Mo•n;tagebau zur Wohnscheibe: Entwickl1ungs­
linien des (west -, CH)deutschen Wohnungsbaus» ausführlich diie Wirku1ngen des Ersten1 und'
Zwei1ten Wohrnuingsbaugesetze.s und ·die llndustrialisierung des B.auw,esens.
Ein weiteres konfigurierendes Merkmal! ,des <<fordistischen Wohnu1ngsbaus» war dlie Idee der
Kleinfamilie. Die Familie wurde als kleinste <�Zellle der Gesellschaft (des Vollkes)» in beiden Sysfe- 42a 
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men zur politisch-ideologisch angestrebten Lebensform. Auch dies läßt sich wiederum mit einem 

kurzen Verweis auf alle Wohnungsbaunormen, Bausparregularien und propagierten Wohnleitbil­

der belegen. Deutlich wird insgesamt, daß das «fordistische» Wohnen in beiden Systemen als 

Instrument sozialer Herrschattsverwaltung eingesetzt wurde. 

Der eindeutige Punktsieg des familienorientierten Modells beim Wohnen ist nach Häußermann 

und Siebel mit verschiedenen Faktoren zu erklären: «mit der subjektiven Orientierung der Indivi­

duen und der programmatischen Schwäche der sozialistischen Alternativen einerseits, mit der 

Politik ,von oben, andererseits». (49) Dieses Resultat ist in der Konzeption des Fordismus durch 

Ford ironischerweise selbst angelegt: moderne Produktionsmethoden und traditionelles Wohnen. 

Eine schematische Verdopplung des rationalisierten Fabrikraums im außerarbeitlichen Bereich 

wurde von Ford selbst abgelehnt: Der Raum der Produktion, der jede historische Dimension abge­

streift habe, erfordere im Freizeitbereich einen Ausgleich, der dem Menschen als geschichtlichem 

Wesen gerecht werde. Die Modernisierung der Gesellschaft bedürfe einer Vermittlung zwischen 

Vergangenheit und Zukunft. Rationalisierte Arbeit müsse durch eine traditionalistische Freizeit 

kompensiert werden, schreibt Ford in seinem 1926 in Leipzig erschienen Buch «Das große Haus -

Das größere Morgen». (50) Die Interpretation des Konzepts von Ford als Analogismus von Fabrik­

arbeit und Alltag erfolgte bekanntlich erst durch die deutsche Fordismus-Rezeption, insbesondere 

durch Walter Gropius als «Wohnlord» und die Projekte des modernen Bauens zum Siedlungsbau. 

Generell galt für den sozialen Wandel in beiden deutschen Staaten, daß er durch den staatlichen 

Anspruch geprägt war, die Entwicklung der Wohnstrukturen «von oben» zu steuern. Auch wenn 

sich die zentralen Leitmotive in ihren Formulierungen und inhaltlichen Interpretationen teilweise 

deutlich unterschieden, gibt es wichtige Gemeinsamkeiten in Ost und West. Diese sind in der for­

distischen Grundkonzeption beider Gesellschaftsvarianten begründet. 

Sowohl das Wohnkonzept «West» als auch das Wohnkonzept «Ost» haben als soziokulturelle 

Normtypen die Durchsetzung der bürgerlichen Wohnform hervorgebracht: die «abgeschlossene 

Kleinstwohnung für die Kleinfamilie». Die «klassische» Wohnung dieses Jahrhunderts folgt der 

Regel: Wohnzimmer als größtes Zimmer, zweitgrößtes Zimmer als Schlafzimmer. Das kleinste 

Zimmer ist in der Regel das Kinderzimmer - und das gilt für Eigenheim und Platte. Sucht man nach 

einem tieferliegenden Grund für die eigentümliche geistige Enge der Entwicklung des Wohnens, 

424 so stößt man auf die Wohnungsdiskussion der zwanziger Jahre. Die Wurzeln der sozialstaatlichen 
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Wohnung in der Bundesrepublik und in der DDR liegen in der sogenannten «Wohnung für das 

Existenzminimum» der zwanziger Jahre. Das damals entwickelte fordistische Raumprogramm der 

sozialen Kleinstwohnung des staatlich beziehungsweise genossenschattlich subventionierten 

Wohnungsbaus war die Grundlage aller Modernisierungsbestrebungen der sechziger Jahre. Die­

ser Typus hat sich auf verblüffende Weise sowohl im Dritten Reich als auch in der frühen Bundes­

republik und der DDR behauptet. So gesehen ist die «Modernisierung» eindeutig als Engführung 

zu charakterisieren. Die für den Prozeß der Moderne so charakteristische Ausdifferenzierung 

hat im Gesellschaftsbereich Wohnen nicht stattgefunden. Das Prinzip der Normierung des Woh­

nens durch zum Beispiel eindeutige Nutzungszuweisung der Räume entsprechend der notwen­

digen Möbelstellflächen und der Bewegungsabläufe beim Wohnen durch DIN oder TGL folgt den 

Ideen einer Funktionalisierung sozialer Abläufe. Gerd Kähler sagt hierzu: «Die Funktionalisierung 

der Wohnung nach ,betriebstechnischen> Abläufen (Gropius) war in den zwanziger Jahren eine 

soziale Errungenschaft, weil sie eine Wohnform ablöste, in der aus Not alle Abläufe in einem Raum 

stattfanden. Heute, nachdem das reibungslose ,funktionieren, innerhalb von Betrieb und Gesell­

schaft allenfalls als ,Sekundärtugend, gelten kann, muß sie anders bewertet werden; die bloße 

Vergrößerung der Flächenansätze reicht da als qualitatives Alibi nicht aus.» (51) 

Das Konzept des «reibungslosen Funktionierens» entsprach einer fordistischen Umsetzung und 

kam damit letztlich einer technokratischen Vereinnahmung von Familie, Wohnen und Stadt in beiden 

Systemen gleich. Die Stadt beziehungsweise das Wohnen der «gleichwertigen Standards» als sozi­

ales Ordnungsmerkmal aber hat sich heute deutlich überlebt. An den Folgen dieser reduzierten 

Moderne wird jegliche Stadtentwicklungskonzeption noch lange zu laborieren haben. 

Der für die jetzige Bundesrepublik angestrebte Umbau des Sozialstaates betrifft auch die Normen 

des sozialen Wohnungsbaus. Hierbei dient das «kosten- und flächensparende Bauen» als Leitmo­

tiv. Für die technischen Normierungen bedeutet dies, daß zunehmend Initiativen zur «Kostensen­

kung im Wohnungsbau» erfolgen. Zu den Baunormen heißt es in diesem Zusammenhang zum 

Beispiel in einer Presseinformation des Bundesbauministeriums von 1997, daß diese «auf das für 

die öffentliche Sicherheit Notwendige begrenzt bleiben, damit ein von Bauherren nicht gewünsch­

ter ,Zwangskonsum, vermieden wird. Sinnvoll sind insbesondere Normen mit einem verbindlichen 

Mindestniveau und Komfortstufen, zwischen denen die Bauherren frei wählen können. In diesem 

Sinn wird gegenwärtig von der Bundesregierung die bautechnische Harmonisierung in Europa 425 
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betrieben. Angesichts der hohen Zahl von 650 bis 750 existierenden Normen wird sich die Harmo­
nisierung in Europa noch mehrere Jahre hinziehen ... Ein Beitrag zur Kostensenkung ist von der 
gegenwärtig vorbereiteten Änderung der DIN 18012 zu erwarten. Die baulichen Anforderungen an 
die häusliche Installation der Elektrizitätsversorgung sollen dahingehend abgesenkt werden, 
daß bei Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen nicht mehr in allen Fällen ein eigener Raum für 
die Anschlüsse notwendig ist.» (52) Mit dem Thema des Aufsatzes war die Frage nach dem Ver­
gleich, nach dem Wandel und den Kontinuitäten in der Entwicklung des Wohnens in Deutschland 
angesprochen. In der international vergleichenden Wohlfahrtsstaatforschung wird in diesem 
Zusammenhang häufig ein «deutscher Weg» charakterisiert. Damit sind die spezifischen Grund­
formen sozialer Sicherung gemeint, die sich seit Bismarck erhalten oder sukzessive im Verlauf der 
deutschen Geschichte dieses Jahrhunderts im Unterschied zu anderen Typen moderner Sozial­
staatlichkeit herausgebildet haben. Kontinuität oder Bruch, daß sind die beiden begrifflichen Pole, 
die in der Fachliteratur diskutiert werden. Hier hat der Vergleich gezeigt, daß die Wohnungspolitik 
der DDR und der Bundesrepublik aufgrund der unterschiedlichen ideologischen Konzeption bei­
der Staaten und ihrer Eingebundenheit in unterschiedliche Gesellschaftssysteme weitreichende 
Divergenzen aufweisen. «Das Weimarer Deutschland hat in einer spannungsreichen Gemenge­
lage verschiedene Optionen und Ordnungsideen bereitgehalten, die dann vom ,Dritten Reich>, der 
Bundesrepublik und der DDR in jeweils spezifischer Auswahl aufgegriffen und in besonderen 
Bahnen fortgeführt worden sind.» So lautet die Grundthese einer neueren Publikation, die «drei 
Wege deutscher Sozialstaatlichkeit: NS-Diktatur, Bundesrepublik und DDR im Vergleich» (53) 
auch für das Wohnen untersucht. Mit dem Ziel, die internationale Perspektive, welche die Komple­
xität des «deutschen Falls» reduziere, zu differenzieren, wird durch diese Publikation, die für eine 
bestimmte Sichtweise auf die deutsch-deutsche Geschichte durchaus exemplarisch ist, die Frak­
tion des Bruchs gestärkt. Paradoxerweise aber entsteht bei der Betrachtung der Normierungen 
des Wohnens, bei der Festlegung dessen, was eine Wohnung ist, wie das Wohnen politisch gesteu­
ert wird und wie letztendlich gewohnt wird, ein Bild, das, wie gezeigt werden konnte, deutliche 
Übereinstimmungen aufweist: Der Idealtypus des modernen Wohnens hat sich in beiden Syste­
men ähnlich ausgeprägt. Letztlich muß, wenn die Entwicklung des Wohnens in Deutschland unter­
sucht wird, in historischer Perspektive von einer bemerkenswerten Mischung von Kontinuität und 

42a Wandel gesprochen werden. 
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Aus der Perspektive zukünftiger Entwicklungen aber sind, auch wenn das Projekt des «fordisti­
schen» Wohnens seinen modellbildenden Charakter (54) verloren hat, aufgrund seiner sozialen 
und technischen Grundmuster bedeutsame Kontinuitäten festzustellen. Das fordistische Wohnen 
bleibt zugkräftiges Wohnleitbild: Dies betrifft sowohl die intendierten Folgen, also die allgemein­
verbindliche Festschreibung eines Mindeststandards des Wohnens auf im internationalen Ver­
gleich hohem Niveau, als auch die nichtindendierten Folgen, also die Reduzierung der Wohnvielfalt 
auf einen dominierenden Typus. Die «historische Signatur» (Niethammer) des Wohnens in diesem 
Jahrhundert wird durch die «normative Kraft des Faktischen» als genetische Ausstattung in das 21. 
Jahrhundert fortwirken. 

427 
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